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Wiesbadener Angelegenheiten.
Wiesbaden. 2. Oktober 1916.

Wegen eines Sünüel Holzes.
Das Landgericht Wiesbaden batte am 19. Mai ein Holz-

diebstabl beschäftigt, und die Ehefrau I . B. von Wiesbaden
wegen Diebstahls im Rückfall au 3 Monaten Gefängni« vor-
urteilt . Gegen die Witwe A. P ., die an dem Diebstahl mit-
beteiligt war , ist das Verfahren eingestellt worden weil sie
aus Not gehandelt hatte . Am 27. Oktober v I wurden
die beiden Angeklagten in der Nähe von Schwanhciin dabei
betroffen, tote fie berrt ber ©emetnbe ©cfjtoctrt&otm qp»
Hongen Walde etwa % Raummeter Holzkloben gestohlen hat¬
ten. Sie wurden gerade in dem Augenblicke abgefaßt, als üe
einen Graben übersprangen und auf einen mitgebrachten
Wagen zugingen . Die Angeklagte B. trug dabei das Kelz inihrem Arm.

Gegen das Urteil hatte die Angeklagte B. Revision ein¬
gelegt, welche am 28. ds. das Reichsgericht beschäftigte. Zu
deren Begründung rügte sie, daß zu Unrecht nicht berücksichtigt
worden ser, daß ein Notdicbstahl vorlag, wie auch bei der
Mau P . Notlage angenomnien worden war . Auch hätte ge-
»rüst werden müssen, ob sich ihre Tätigkeit nicht lediglich als
Beihrlfe zu dem von der P . begangenen Diebstahl darstellt
Der Reichsanwalt beantragte , die Revision als unbegründet zu
verwerfen, da sehr wohl der Fall vorliegen könne, daß, wenn
zwei gemeinschaftlich einen Diebstahl begehen, der eine zwar
aus Not handelt , der andere aber nicht. Eine Notlage habe
der Vorderrichter bezüglich der Angeklagten B. nicht für vor-
liegend erachtet und ihre Mittäterschaft ohne Rechtsirrtum
als erwiesen angesehen. Das Reichsgericht hielt indessen die
Revision für begründet : es h o b deshalb das Urteil a u f und
verwies die Sache an die Vorinstanz zuriick. Zur Begrün-
düng seiner Entscheidung führte das Reichsgericht aus -' Das
Urteil der Straffammer ist unklar : es gibt den Tatbestand
nicht mit ausreichender Genauigkeit wieder. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß die Angeklagte B. das Holz nur für ihre
Begleiterin hat wegnehmen wollen und nur für diese getra-
gen hat . In diesem Falle liege tatsächlich nur Beihilfe vor.
Auch hätte nicht unberücksichtigtbleiben diirfen, daß das ge¬
stohlene Holz nur einen geringen Wert hatte und offenbar
nur zum alsbaldigen Verbrauch im Haushalt bestimmt ge¬
wesen ist. Das Landgericht hätte deshalb die Anwendbarkeit
des ^ 370 Ziff . 5 des Strafgesetzbuches näher prüfen müssen
der ernen derartigen Diebstahl nur als Uebertretung ansiebt
und nur mit Geldstrafe oder Hast bedroht.

Und das alles wegen eines Bündel Holzes, das in der
schweren Zeit des Kriegs „gestohlen" wird.

Die hiesige Volkslesehalle ist Anfang September in die
neuen Räume des Schulgebäudes am Boseplatz übergesiedelt.
Die jetzige günstige Lage zwischen der inneren Stadt und dem
Westviertel wird gewiß auf den Besuch günstig einwirken.
Dazu werden wesentlich beitragen der behaglich eingerichtete
Lesesaal, die schöne elektrische Beleuchtung in den Abendstun¬
den. die große Auswahl an Zeitungen und gediegenen Zeit¬
schriften und die ruhige Umgebung. In den Wintermonaten
ist die Lesehalle an Sonntagen auch nachmittags und abends
geöffnet, im Oktober von 51/2  bis 9 Uhr. An Wochentagen ist
sie während des ganzen Jahres von 10 bis 1 Uhr und 3 bis9y2 Uhr geöffnet.

Lebensmüde. Die Persönlichkeit des unlängst oberhalb
der Wirtschaft „Zum Stollen " in einem Wassertümvel Vorge¬
fundenen Mannes , welcher kurz darauf verschieden ist. hat
zwischenzeitlich festgestellt werden können. Es handelt sich
dabei um einen hiesigen, in vorgeschrittenem Alter stehenden
Kaufmann. Augenscheinlich liegt Selbstmord vor, dessen
Motiv in der Gemütsverfassung des Mannes zu suchen sein
wird. Der Vater hat ebenfalls durch Selbstmord geendet.

Nach dem Tod freigcsprochen. Der Jntendantursckretär
des Königlichen Theaters , Fries , der wegen verschiedener
Verfehlungen zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt
worden war, ist jetzt, nach seinem Tode, in dem auf Veran¬
lassung seiner Familie eingeleiteteu Wiederaufnahme¬
verfahren freigesprochen  worden . Dies geschah
auf Grund eines Sachverständigengutachtens, in welchem
ausgesprochenwird , daß Fries , der nach seiner Verurteilung
wegen Geisteskrankheit in die Heil- und Pflegeanstalt Eick¬
berg gebracht worden war , wo er auch vor einenr halben Jahr
gestorben ist, schon bei der Begehung seiner Verfehlungen an
dieser Geisteskrankheit gelitten hat.

fluß  öem Krdfe Wiesbaden.
Biebrich, 1. Okt. (Zuteilung von N a h r u n g s -

Mitteln anKranke .) Die Biebricher Aerzte haben nach
eingehender Beratung mit dem Magistrat für die Verteilung
von Nahrungsmitteln an Kranke folgende Grundsätze ausge¬
stellt: 1. Die Sonderzuteilung von Nahrungsmitteln - an
Kranke wird auf folgende Nahrungsmittel beschränkt: Milchy2 bis1Liter täglich, Eier6 Stück wöchentlich, Butter 250
Gramm wöchentlich, Fleisch 0,5 bis 1 Kilo wöchentlich, Zwie¬
back 35 Stück, mehlhaltige Nahrungsmittel (Haferflocken
Reis, Grieß, Graupen , Nudeln) 600 Gramm wöchentlich
2. Die Sonderzuteilung erfolgt nur auf Grund eines ärztlichen
Zeugnisses, zu welchem die Vordrucke bei dem Lebensmittel-
amt, Rathaus , Zimmer 20, zu haben sind. 8. Die ärztlichen
Bescheinigungen werden nur in ganz bestimmten schweren
Krankheitszuständen gewährt . Die Aerzte sind an di« dar-
über verabredeten Bestimmungen unbedingt gebunden.
4. Arbeitsfähige Kranke  haben überhaupt keinen
Anspruch  auf Sonderzuteilung von Lebensmitteln. —
(Neuregelung der Lebeusmittelausgabe .)
Vom Montag den 2. Oktober ab linden in der Ausgabe ver¬
schiedene Aenderungen statt. Das bisherige Verfahren, wo-
nach die Porten alltoocheniltch ÜDiontagS aubgegeben toutben,
hört aus und e§ 061011(1811 von jetzt ab nicht nur die neueinge-
führten Reichs fleischkarten . sondern auch alle Lbri-
gen L e b e n s m i t t e I k a r t e n mit einer vierwöchent¬
lichen Gültigkeit  zur Ausgabe. Tie Kartoffelkarten
werden ausnahmsweise sur den ganzen Monat — a l s 0 d r e i
Tage mehr als 4 Wochen ausgegeben , da die
Einkellerung erst mit dem 1, November be »>

ginnt.  Einwohner , die im Besitze von Kartoffeln sind,
haben dies bei der Ausgabe zu melden und dürfen keine Kar-
toffelkarten anfordern . Alle im Umlauf befindlichen Karten
sind von Montag ab ungültig . Die neuen Marken sind nicht
mehr zum Abreißen, sondern icber einzelne Abschnitt muß
mit der Schere abgetrennt werden. Streng verboten ist es,
die einzelnen Abschnitte schon vorher abzutrennen und lose au
den Verkäufer abzugeben: beide Teile würden sich in solchen
Fällen strafbar machen. Die Abschnitte gelten wöchentlich
und sind durch Buchstaben bezeichnet. Für die nächste Woche
gelten solche Abschnitte, welche den Vermerk: „Gilt bis 8. Ok¬
tober 1916 A " tragen . Sämtliche Karten müssen Montags
abgeholt worden. Tie Ausgabe der Lebensmittelkarten für
den im Laufe der Woche eintreffenden Besuch erfolgt im Rat¬
haus, Zimmgr 20, vormittags von 11 bis 12 Uhr: Anträge
auf Zusatzmarkeir werden ebendaselbst, aber nur Freitag nach-
mittags von 3 bis 5 Ubr cntgegengenommen.

Biebrich, 2. Okt. (Die Kartoffeln werden bil-
I i g e r.) Der Preis der Kartoffeln im Kleinversuch beträgt
von Montag den 2. Oktober d. I . ab 6 Pfennig das Pfund . —
(Stadtverordnetensitzung .) Am Dienstag den
T Oktober, nachmittags 4.30 Uhr, findet eine öffentliche
Stadtverordnete nsitzung  statt . Tagesord¬
nung : Bericht überdie Lebensmittelversor-
g u n g.

Aus öen umliegenden RrMn.
Ein Waisenhaus, öas kein Warenhaus ist.
Nach § 24 st des Kommunalabgaben -Gcsetzes sind von

der Grund - und Gebäudesteuer frei die Armen-, Waisen- und
öffentlichen Krankenhäuser, sowie die Gebäude, welche milden
Stiftungen angehören und für deren Zwecke unmittelbar be¬
nutzt werden.

Das Grundstück des vereinigten evangelischen Waisen¬
hauses zu Hanau war auch jahrelang von der Grund - und
Gebäudesteuer frcigelnssen worden. Der Magistrat zog es
dann jedoch für mehrere Jahre zusammen mit 2286 Mark zur
Grundsteuer und Gebändesteiier heran . Ter Magistrat ging
davon aus , daß § 24 h des Komnmnalabgaben -GesctzeZ auf
das Grundstück der Anstalt, die sich „Vereinigtes evangeli-

. sches Waisenhaus " nennt , nicht Anwendung finden könne, und
zwar wegen der Benützungsart des Gebäudes. Das vereinigte
evangelische Waisenhaus beruhe auf einer Stiftung der Gra¬
fen von Hanau aus dem Jahre 1729. Nach der Vereinigung
mehrerer Anstalten im Jahre 1818 seien hilfsbedürftige Kin¬
der in dem Gebäude untergebrcrcht worden. Dieses Internat
habe aber nur bis zum Jahre 1877 bestanden. Von da ab
seien die Kinder auf Kosten der Anstalt bei,Familien unter¬
gebracht worden. Das Haus wurde anderweitig verwendet.
Es sei setzt darin die Druckerei und der Zeitungsverlag des
vereinigten evangelischen Waisenhauses und die dazu gehöri¬
gen Bureauräume , sowie die Bureauräume der engeren Wai¬
senverwaltung. Tie Wohn-, und Schlaframne , in denen sich
früher die Kinder aufhiclten , seien dauernd durch die Waisen¬
anstalt vermietet . Unter diesen Umständen könne das Ge¬
bäude nicht mehr als „Waisenhaus " im Sinne des 8 24 st
des erwähnten Gesetzes angesehen werden.

Das vereinigte evangelische Waisenhaus klagte sedoch auf
Freistellung von der Steuer . Der Bezirksausschuß  in
Cassel erkannte auch auf Freistellung und führte aus : Aller¬
dings seien seit 1877 die Waisenkinder nicht mehr unmittel¬
bar in dem Hause untergebracht. Es müsse aber angenommen
werden, daß die Anstalten von der Grund - und Gebäudestener
frei sein sollten, die überhaupt der Armen- und Waisenpflegc
dienten. Das sei aber hier der Fall , denn mittelbar diene
das Gebäude inimer noch der Armen - und Waisenpflege.

Der Magistrat legte Revision  ein und machte gel¬
tend, 8 24 st meine nur Arnieu- und Waisenhäuser als solche,
nicht aber- die ihren Zwecken dienenden Bureau - und Ge¬
schäftsräume. Das Oberverwaltungsgericht  schloß
sich dem an , hob das Urteil des Bezirksausschusses aus und
entschied, daß das vereinigte evangelische Waisenhaus die ihm
abverlangte Steuer in Höhe von 2286 Mark zu zahlen habe.

Höchstn. M., 2. Okt. (Z u r B c a cht u n g.) Die Leser
der Zentralbibliothek machen wir darauf aufmerksam, daß die
Ausgabe der Bücher nur Sonntag von st̂ ll bis 12 llhr im
„Vogel Rock" stattfindet.

Ruppertshain i. T., 1. Okt. (K ü n st l e r i sche U n t e r-
Haltung .) In unserer Heilstätte veranstalteten die Damen
Augusta Herzheim und Ellp Küpper und die Herren Ernst
Pröckl voni Schauspielhaus und Paul Meyer vom Opernhaus,
einen .heiteren Unterhaltungsnachmittag für die kranken
Krieger. Die Darbietungen wurden mit großem Interesse
und außerordentlichem Beifall ausgenommen.

Usingen» 1. Okt. (Ohne  Licht .) Sämtliche Kreis-
orte, sowie die Stadt Friedrichsdorf , die den Main -Krastwer-
ken angeschlossen sind, sind seit Freitag abend ohne Licht. Die
Störung ist um so empfindlicher, als fast in keinem Haushalte
mehr eine Petroleumlampe oder dergleichen vorhanden ist.

Marburg , 1. Okt. (Stiftung .) Anläßlich ihres 50-
jährigen Gsschästsjubiläums hat die Banksirma B. Strauß
den Armen der Stadt se 1000 Zentner Kartoffeln und Kohlen
und 150 Schülern vorläufig ein Jahr lang ein warmes Früh¬
stück überwiesen. Außerdem will die Firma der Stadt auf
ihre Kosten auf dem Marktplatze einen Monumentalbrunneu
errichten.

&us Zrankfuvl a . M.
Lebensmittelverbrauch unü Hausholtskosien im

Kriegshaushalt.
Bon cand . rer . pol . E. Lind,  Diplomkaufmann.

Die von dem Kriegsausschuß-für KonsumenteninteressenKrank¬
urt a. M. unter Mitwirkung der ihm angeschlossenen Organisa¬

tionen im Juli d. I . veranstaltete zweite Erhebung über den Le'xns-
mittelverbrauch und die Haushaltskosten im Kriegshaushalt hat
zwar kein so umfangreiches Material zutage gebracht, daß man alle
gewünschten Fragen restlos beantworten könnte. Aber dennoch ge¬
währen die gewonnenen Ergebnisse einen Einblick in interessante
Verhältnisse.

Bei einem Vergleich der Verhältnisse im April -Mai, wo ja d«
erste Erhebung stattfand, mit denen im Juli ergibt sich, daß die Ver¬
schiedenheitennicht nrehr wesentlich sind. Der Kartoffslverbrauch
war im Juli — um dies festzustcllen bedarf es freilich nicht erst fc’.r
Statistik — ganz bedeutend geringer als im April . Immerhin,
hatte ein beträchtlicherTeil der beteiligten Familien noch Kartch 'cln
im Keller; das hat zur Folge, daß der durchschnittliche Kartoffel»
verbrauch pro Kopf und Tag ein halbes Pfund sehr wesentlich über¬
steigt. Ob jedoch die Verhältnisse der an der Erhebung beten 'gte>r
Familien als typisch für die Allgemeinheit gelten können, muß sehr
in Frage gestellt werden. Zum Ausgleich für die verminderte Kar¬
toffelration ist der Verbrauch an Brot. Mehl, Teigwaren usw. ge¬
stiegen. Der Verbrauch an Butter . Fett , Fleisch und Wurst sch-int
sich nicht wesentlich geändert zu haben. Der Eierverürauch war in,
April zwei- bis dreimal so hoch als im Juli , was aus der Fahre--
zcit ohne weiteres zu erklären ist. Ter Käscvcrbrauch war z'oac
im Juli wesentlich höher ; jedoch hat dieser Zustand inzwischen ein
Ende gefunden, und der Holländer Käse mutzte in die Rationierung
eingezogen tverden. Der Verbrauch an Magermilch hat zugenom-
men; der gesamte Milchverbrauch ist dagegen ziemlich gefiriMt.
Ebenso ist der Verbrauch an Bohnenkafse wesentlich geringer ge¬
worden; erhöhter Konsum von Kaffeesurrogatcn sucht dies aus¬
zugleichen.

Betrachtet man die von den einzelnen Haushalten verbrauchten
Nahrungsmitielmengen , so ergeben sich noch sehr beträchtliche Per»
schiedenheiten. Im Vergleich zu den Verhältnissen im April -st
zwar der Einfluß der weiter ausgedehnten Natiomerung zu er¬
kennen. Die Rationierung vermag den Einfluß der größeren Wohl¬
habenheit zwar einzuschränken; ihn zu beseitigen ist sie jedoch nicht
in der Lage. Zwar können die Begüterten im allgemeinen nicht
mehr kaufen, als ihnen zusteht ; aber die ärmeren Klassen sind nicht
in der Lage, sich die ganze, ihnen zustehende Menge zu rar fen.
Das hat vielfach— in Frankfurt ist es ja bei dem System der Kun¬
denlisten nicht möglich — dazu geführt , daß ein Tauschhandel von
Brot - und Kartoffelkarten gegen Fleisch- oder Eierkarten sich ent¬
wickelt hat. Manche Familien sind, wie auch die Erhebung des
Kriegsausschusses ergeben hat , durch Beziehungen, zu Berwa -wterr
auf dem Lande usw. noch in der Lage, Butter , Eier, Gemüse, Obst
u. dergl . zu erhalten . Aber der breiten Masse der Bevölkerung
fehlt es an derartigen angenehmen und wertvollen Beziehungen.

Interessant dürfte auch ein Vergleich der Frankfurter Ver¬
hältnisse mit denen in unserer Nachbarstadt Osfcnbach sein. Auch
der Offenbacher Kriegskonsumentenausschutzhat tm Juli ein: der¬
artige Erhebung veranstaltet , deren Bearbeitung in denselben Hän¬
den lag, wie die des Frankfurter Ausschusses. So ist der Bearbeiter
sehr wohl in der Lage, die Verhältnisse der beiden Nachbawrte zu
vergleichen. Wenn man ja die Meinung der Bevölkerung in b 'idcir
Orten hört, so glaubt jeder, der andere sei besser dran . "Das -st jer
nun auch insofern richtig, als in jeder guten Stadt cs Zweige der
Lebensmittelversorgung gibt, die besser bestellt sind als in der an¬
deren. In der Kortoffelversovgung war Offenbach weitaus besser
daran als Frankfurt . Zum Ausgleich hierfür erhielten die Frank¬
furter mehr Brot , Mehl, Teigwaren u. dergl. Auch Butter und Fett
gab es in Offenbach etwas mehr als in Frankfurt . Bei Fleisch und
Wurst ist jedoch anscheinend das Umgekehrte der Fall . Im übrigen
scheinen hingegen kein« wesentlichen Verschiedenheitenvorzulicgen.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Haushaltungen
verwendet man mit Vorliebe den vrrqentualen Anteil der ' Er-
nährringskosten an den Gesamtausgaben . Bei neun Frankfurter
Beamtenfamilien , deren monatliche Durchschnittsausgabcn 330 Mark
betragen , betrug im Juli der Anteil der Crnährnngsausgaben an
den Gesamtausgaben 43,5 Prozent , bei fünf Arbeiterfamilien mit
223 Mark monatlichen Durchschnittsausgaben 37,5 Prozent. In
Friedcnszeiten hätte dieser Prozentsatz etwa 33 bis 37 bczw. 40 bis
45 Prozent betragen. In diesen wenigen Zahlen zeigt sich der
tiefgehende Einfluss der Teuerung . Mußten doch die Familien alle
anderen Bedürfnisse entsprechend einjchränken. Und das ttotz der
quantitativ wie qualitativ schlechteren Ernährung!

Eine Verordnung für Schuhmacher.
Im Städtischen Anzeigeblatt veröffentlicht der Magistrat eine

Bekanntmachung, wonach jeder Schuhmachermeister oder Inhaber
einer Besohlanstalt, oder eines Schuhgeschäftes, der sich mit Schuh-
Reparaturen besaßt, ein Lagerbuch  zu fübren hat , Worems seine
Bestände untz Einkäufe von Leder. Lederabfällen sowie von Leder-
Ersatzstoffen, die zu Schuh-Reparaturen verwendet werden, jederzeit
ersichtlich sind. Erstmalig einzutragen sind die am 1. Oktober auf
Lager befindlichen Bestände, van da an fortlaufend alle späteren
Einkäufe. . Die einzelnen Warenvorräte sind genau nach Menge
und Art einzutragcn , bei Einkäufen nach dem 1. Oktober ist auch
Ort nnd Wohnung des Lieferanten anzugeben, sowie der für dos
Kilogramm gezahlte Einkaufspreis ; ferner sind die Rechnungen
und Beläge über .die Einkäufe der stcitsolge nach geordnet <nrfzn-
führen . Im weiteren haben die Schuhmacher für alle Schuh-
Reparaturen in ihrem Betriebe ein Reparaturbuch  zu -,üksren.
Dieses muß Auskunft geben über Namen und Wohnung des Auf¬
traggebers , für den die Reparatur vorgenommen wird, Bezeichnung
der übertragenen Arbeit (Art der Reparatur usw.), Bezeichnung
der verbrauchten Ledermengc (Ersatz, Abfallstoffe) noch Gewicht,
aufgewendcte Arbeitszeit, Gesamtforderung für die Reparatur.
Tag der Ablieferung, unter genauer Bezeichnung des in Rechnung
gestellten und bezahlten Betrages . Die Bücher sind nach vorgc-
schrtebencn Mustern einzurichtcn, müssen dauerhaft eingebn -den,
mit fortlaufenden Seitenzahlen versetzen und vor Ingebrauchnahme
von der Preisprüstlngsstelle , unter Beglaubigung der Seitenzahl,
abgestempelt sein. In den Büchern dürfen weder Rasuren oarge-
nommen, noch Eintragungen unleserlich gemacht werden. Die
Bücher sind^allmonatlich abzuschließen Aus den Abschlüssen Muß
icki die tatsächliche Verwendung der gebrauchten Ledermengen Ab¬
fall- und Ersatzstoffen genau ersehen lassen; die Verwendung dst-ser
Ledermengen und Stoffe muß den Eintragungen entsprechen und
darf nicht davon abweichen. Aus den Abschlüssen mutz ferner genau
zu ersehen sein, daß die bestehenden Richtpreise eingehalten wurden.

Für ordnungsgemäße Führung der Bücher ist der Schuhmachrr-
meistar oder Geschäftsinhaber auch dann verantwortlich, wenn er sie
durch einen Dritten bewirken läßt.

Beauftragten der Preisprüfungsstellc ist jederzeit die Prüfung
der Bücher sowie die Einsichtnahme des Lagers zu gestatten, ferner
ist ihnen jede gewünschte Auskunft zu geben.

Beschlagnahmennd Enteignung von Bierglasdeckeln. Zur Nutz-
barmcrchung der im Betriebe und Gebrauch befindlichen Mstall-
mengen für die Interessen der Landesverteidigung wird in , Anris-
blatt die Beschlagnahme und Enteignung von Bierglas - und Bier¬
krugdeckeln verfügt , die aus Zinn mit einem Reingehalt von 7b  p.
H. und mehr bestehen. Diese Bierdeckel aus Zinn sind anzumeldcu
und erbzuliefern. Betroffen von dieser Maßnahme werden nicht nur
all« Arten von Bierausschänken, Brauereien , Bierverlägen , Gast¬
wirtschaften, Kaffeehäuser und Konditoreien, sondern auch Verei-.e
und Gesellschaften, Kasinos und Kantinen , also auch studentckche
Korporationen , Tafelrunden . Klubs und dergleichen. Alle näbere
Einzelheiten über die Meldepflicht. Beschlagnahme und Einzi-.5 ?.-g
ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung, die im Frank¬
furter Amtsblatt abgedruckt ist.

Handel mit Ersatzmitteln. Wegen des Handels mit Ersatzmit-
prüsungSstelle folgendes mit : Infolge der bestehenden Knappheit
puüsungsstelle folgendes mit : Infolge der bestehenden Knappheit
einer Re,he von Lebensmitteln sowie sonstiger Gegenstände des not¬
wendigen Lebensbedarfs erscheinen ständig neue Ersatzmittel im
Handel, welche entweder zur Streckung oder als vollständiger Er¬
satz fehlender oder knapper Waren angebvten werden. Für vie'e
dieser Ersatzmittelbesteht ein volkswirtschaftliches Bedürfnis; eine



Nummer 231 Beilage der „VolkSstimme^ 2 . Oktober 1916

nicht unerheblickic Änznhl derselben dürfte jedoch minderwertig oder
zn teuer sein. Ilm nun einerseits den Handel mit guten Ersatzimi-
teln zu fördern , sowie zugleich dem laufenden Publikum die Auswahl
gebrauchsfähiger Ersatzmitteln zn erleichtern , und um andeccseiis
den Markt llün minderwertigen Mitteln zu befreien , ist durch eine
im Städtischen Llnzcigcblatt veröffentlichte Verordnung eine E: -
laubnispflicht für alle Ersatzmittel , welche in den Handel gebracht
werden, eingeführt . Die Verordnung , welch? am 10. Oktober in
Kraft tritt , bezieht sich nicht auf ölte Bestände , die sich bereit ? »or
dem Inkrafttreten der Verordnung ans Lager befinden oder in Ver¬
kehr gebracht sind. Der Antrag auf Erlaubniserteilung ist j.hrist-
sich bei der Preisprüfungsstelle einzureichen und hat insbesondere
den Preis , Hersteller , Zusammensetzung , volkswirtschaftlichen Zweck
des Ersatzmittels anzugeben ; Antragsformulare sind vom 6. Okto¬
ber d. I . auf der Geschäftsstelle der PreisprüfungSstell « erhältlich.
Da im Einzelfall eingehende Nachprüfung des Mittels erforderlich
iverden kann , so kann bis zur endgültigen Entscheidung eine vor¬
läufige Genehmigung erteilt werden.

Amtlicher Marktbericht . Heute schwacher Markt . Nachträge
nach Gemüse gedeckt. Obstzufuhr gering . Etz- und Kochäpfel ge¬
nügten der geringen Nachfrage , Birnen und Jwetschcn noch knapp,
Himbeeren besonders reichlich . An den ' irischen Verkaufs stellen,
Markthalle IV (Böcneplatz ). Mainzer Landstraße 183 und Kur-
fllrstenplatz Kg, werden verkauft : Wcitzkrant 8 Pfennig , Wl sing
lv Pfennig , Tomaten 80 Pfcnnia . Zwiebeln 16 Pfennig , Kochapstl
20 Pfennig . Größere Zufuhren Weißkraut und gelbe Rüben nnler-
wegs. Der Nebeninarkt auf dem Heideplatz war am Samstag
schwach beschickt.

Berhäilgnibvolle Folge » eines Sprunges . Eine Siratzcnbnhn-
ichafsnerin, die in der Braubachstraße , von der Brotkommispon
kommend, auf einen in Fahrt befindlichen Straßenbahnzug springen
wollte, hierbei aber zu Fall kam und vom Wagen schwer verletzt
wurde, ist im Krankenhause gestorben.

Schweres Autounglück . Am Sonntag früh halb 6 Uhr saus!«
ein Geschäftsautomobil in rasender Fahrt über den Schillerplatz,
um in die Eschenheimer Gasse einzubiegen . Durch das gleite
Asphaltpflaster kam der Wagen ins Rutschen , schoß ans den Bürger¬
steig, erfaßte den Kasscnüoten Konrad Pfaff und drückte ifi» iu
die Crkerscheibe des Schirmgeschäfis . Der Bedauernswerte wurde
ins Krankenhaus verbracht , wo er seinen Verletzungen bereits er¬
legen ist , während der Wagenführer keine Verletzungen davonlmg.
Das Auto ist erheblich beschädigt , der Aushangkasten und der gesinnte
Erker des Geschäfts sind zertrümmert . Augenzeugen mögen sich
auf Zimmer 472 des Polizeipräsidiums meldet,.

Die ausgcplünderte Wohnung . In einem Hanse der Schnccken-
hofstvatze reiubten Einbrecher die Wohnung eines erst tags zuvor
von auswärts zugezogenen Mieters aus . Sie erbeutete » u . et. etwa
300 Mark bares Geld , Wertpapiere und Silbersache » im Werte von
mehr als 2000 Mark.

Kettenhandel . Tie „Alpenrose " , inehrfach n > Gerichtsberichten
erwähnt , ist ein Oclersatzinitiel . das wie all oieS Zeug unsLtzoster
(98 Prozent ) mit etwas Pslunzenschlcim und gelber Farbe besteht
und völlig wertlos ist. Hersteller dieser herrlichen Alpenrose ist
ein gewiffer Gustav Alt In Weinsberg . und der nächste, der sich die
Hände darin wäscht , i | t ein sicherer Karl EcNger in Heilbronn.
An ihn geht vertraglich die gesamte Ritsche Produktion an Alpenrose
über und zrvar zu 01 Pfeimig das Kilo . Geyger verkauft wieder an
Großhändler , und zivar zu 1-20 Mark das Kilo . Die Alpenrose loird
dahei direkt von Alt an den Großhändler verladen , so daß Gehger
60 Pfennig pro Kilo einstreicht , ohne die Ware zu sehen- Ter Groß¬
händler hirrwiederum hat seine Provisionsrcisenden , die das Zeug
den Kleinhändlern aurhängon . Ein solcher Großhändler war der
Kaufmann Karl Dannhof hier . Er versorgte Frankfurt und Hin¬
gebung mit Alpenrose and ließ srch von den Kleinhändlern 1.70 Mark
für das Kilo bezahlen . Tie Kleinhändler machten dann zum Preise
von 2—2.50 Mar ! für den Liter das entzückte Publitum mit dem
„Oel " glücklich. Nachdem vor einiger Zeit ein Kleinhändler wegen
übermäßigen Gewinns an der 'Alpenrose a » i Ohr genommen war,

.hatte man jetzt ein anderes Glied aus der Kette herausgegriffen,
um ihm den Prozeß wagen Wuchers zu maci-en, den „Großhändler"
Dannhof . Da er aber feinen Profit mit Reifenden geteilt hatte,
so vermochte das Schöffengericht eine Ucbcrmäßigkoit nicht fcitzn-
stellen und erkannte auf Freisprechung . (Es wird allerdings Leui«
geben, die der Meinung sind, daß icder Pfennig Nutzen an solch wert¬
losem Schtvindelzeug . übermäßig " ist.)

Verweigerte Abgabe . Ter Spezereihändler Magnus Jökel tu
der Schwalbacher Straße batte ohne stichhaltige » Grund cor » ge¬
schlossen und dann e iicr Frau , die an der Hinicriür Kartoffeln
verlangte , die Abgabe verweigert , »veil es von hinten nichts gebe.
Dann hätte er aber vorn nicht schließen dürfen . Das Schöffen¬
gericht crksnnte auf tz0 Mark Geldstrafe . #

Um 12000 Mark betrogen . Eine Firma i » Rcichcnbach i O.
ist durch von hier aus verübten Betrug ans folgende Weise um über
12 000 Mark geschädigt worden . Ein angeblicher Heinrich Weber
aus Mainz bot 40 Zentner Seife ab Frankfurt zahlbar gegenDup l i-
kcrftvachtbrief auf der Dresdener Bank hier au . Ter Vetrag ist
auch gegen Hinterlegung des Dnplikatfrachtbricfes an einen Dcaustrag-
ten des angeblichen Weber am 1-4. 9. ausgezahlt worden . Dieser unter¬
schrieb H. Sticklcr . Darauf hat Letzterer die Sendung telegraphisch
zurückbeordert , die aber durch Zufall doch au den Käufer auSge-
händigt irnirdc , wobei sich weiter heransstelllc , daß es nur ganz
wohnliche Tonseife war , die dem Muster nicht entsprach. Aber die
Sendung sollte sg zweifellos gar uich! in Hände des Käufers ge¬
langen . Wie Sendung bat der anaeblickie Weber am 14. 0. selber aus-
gegcbcn rrnd zwar ist er an t eiern Doge mit 2 Arbeitern , einem
jüngeren und einem älteren mit einem kleinen mit 1 Pferd be¬
spannten Fuhrwerk nt Gütevbahnhos Frankfurt -Süd vorgefahren
und gab 41 Kisten Seife auf . Weber wird wie folgt beschrieben:
48— 48 Jahre alt , kräftig , trug Svortjoppe mit Gürtel und Schirm¬
mütze. Da inzwischen weitere Fälle bekannt geworden sind, wird da»
Publikimr gewarnt und ersucht , sachdienliche Müteiliuigen , die zur
Feststellung der Betrüger dienen können , nach der Krnninälpolizei,
Hohenzollernplatz , Zimmer 402 , zu machen.

Zeugen gesucht . Der 68jährige Kasscnboie Konrad Pfaff , Schul-
straßc 44 wohnhaft , wurde anr 1. 10. 18 vormittags 5,45 Ilhr , an
der Ecke Zcil und Große Eschenheimer Straße von dem Auto der
..Franknrrter Zeitung " überfahren und ist derart verletzt worden,
daß er kurze Zeit darauf im städtischen Ärankenbause verstorben ist.
Zeugen , die über den Vorfall sachdienliche Angaben machen können,
werden ersucht , sich umgehend bei der Kriminalpolizei , Hohe,, -o,lern»
plak 11, Zimmer 451 oder 471 , zu melden.

Aus 6 er Partei.
<*iw nettes Verfahre « gegen Lievknecht.

Wie der Präsident des Reichstags am Donnerstag miüeüie.
bat das Goudernementzgericht in Thorn um die Genehmigung z,r.
Einleitung eines Strafverfahrens gegen Genossen Dr . Liebknecht
nachgesucht. Liebknecht soll sich einer Verletzung der U HO und 120
des Mlitärstrafgesetzbuches schuldig gemacht Laben . § 110 handelt
von der Anstiftung zum militärischen Aufruhr , 8 120 von unbe¬
fugter Befehlsanmaßung . Wie verlautet , handelt es sich um die
Verbreitung von Flugblättern an Soldaten.

Ein sozialdemokratischer Antrag an den Reichstag verlangt
Entlassung aus der Haft während der Reichstagstagung.

Enrico Pesfina.
In Neapel starb hochbetagt der italienische Publizist Enrico

siasstna. Er hat eine Reihe hervorragender juristischer und philo
sophischer Werke geschrieben und war in den 80 « Fahren kurze Zeit
i,n  Ministerium des Unterrichts an leitender Stelle . Die soziali¬
stische Partei verliert an ihm einen warmen Freund , der, wenn er
auch nicht Mitglied war , seiner Zeit um sie ein großes Verdienst
erwarb als er aus freien Stücken die glänzende Verteidigung einiger
des Hochverrats augeklagter Sozialisten und Anarchisten übernahm
Die Partei hat ihm Lies , wie der „Avanti " schreibt, nie vergessen

Aktion - plan der amerikanische « Lozialisten.
Laut der amerikanischen Partcipcessc vom vorigen Monat bc-

absichtigten die dortigen Genossen , eine großzügige Tätigkeit zu ent¬
falten . Der Vorstand der Socialist Party plant : 1. Verbreitung von
12S0 000 Wahlflugschriften für den Präsidentschaftskandidaten
Benson unter den Wählern des Staates Oklahoma ; 2. Verteilung
von 50 Millionen Exemplaren der Benson -Flugschristenseric ; 3. in
Jndiania soll die Wahl Debs ' zum Kongreßmitglied erreicht werden;
4. in Neuyork bei der Wiederwahl Meyer Londons behilflich zu sein,
sowie Morris Hilquitt in den Kongreß zu senden ; 5. in Nevada
Grant Miller als Senator cinsetzen ; 6. die Mehrheit in Milwaukee
zn erringen und von dort zwei Vertreter in den Kongreß senden:
7. die Verwaltung der Stadt Minneapolis erobern ; 8. der Nation
eine nie dagewesene Aufrüttelung zuteil werden zu lassen; 9. Ver¬
doppelung der sozialistische » Wahlzstfcr auf zwei Millionen zu er-
reichen ; 10. die Mitgliederzahl der Sozialdemokratischen Partei auf
200 000 steigern , also verdoppeln.

Anordnung
öder dir

der?
in Wiesbaden.

Neues aus aller Welt.
Hiifstätigkcit in » er Schweiz.

Neue Transporte , deren jeder aus 500 Personen besteht,
erwartet dis Schweiz : Frauen . Kinder und Greise aus dem
Gebiet Nordfrankreichs hinter der deutschen Front ; sie fahren
durch Deutschland und die Schweiz nach Frankreich . In
Deutschland wird ihnen offizielle Verpflegung gewährt , in
der Schweiz sorgt dafür ein Konütee . das außer warmer Kost
auch Täschchen verteilt , deren jedes enthält ein Handtuch , ein
Waschläppcheu, Seife , Kamm . Nähzeug usw. Auch kriegs-
untüchtigen Kriegsgefangenen . die aus Frankreich und
Deutschland kommen , gewährt die Schweiz Gastfreundschaft.
Dabei sind merkwürdige Beobachtungen gemacht Worden, die
sehr zum Nachteil Frankreichs nusficleii . Tie „Voss. Ztg ."
kann den Brief einer amerikanischen Dame aus St . Moritz
wiedergeben ; er ist von Anfang September datiert , und es
heißt darin : „Die Leute , die zurzeit hier , besonders in St . Mo¬
ritz, liegen , haben , in England und Frankreich Schmähliches
über sich ergeben lassen müssen ; sie sind in einem trostlosen
Zustande , meist ganz abgerissen . Die französischen Gesänge-
neu dagegen sind gut gekleidet und gut genährt : sic gebärden
fick- als Helden , während die Deutschen in Lumpen eintrafen.
Diese sind i» den feindlichen Ländern schrecklich (terribly)
behandelt worden . Aus Paris kamen Leute hierher in Pan¬
toffeln und waren dankbar für Stiefel , die wir ihnen ver-
schafften. Fast keiner hatte Unterzeug , wenige ein Hemd,
an Taschentüchern und Strümpfen fehlte es gänzlich. Meine
Freundin kanite für diele Armen eine Masse allerdings rin»
moderner Kleidungsstücke , die warm halten , auch Bettdecken,
Unteneng , Schuhe uskv. '"Mi vc-'-an stattete eine Lotterie zur
Verlosung von uns gestrickter Jacken . Das hat uns über
300 Franken eingebracht , die zur Bezahlung von Milch, Limo¬
nade »sw. verwandt wurden . Wir veranlaßten auch andere
uns bekannte Amerikaner , den Bezugspreis für die Frank-
fnrter und andere Zeitungen zn bezahlen . Uebrigens müssen
wir uns wundern , daß von den deutschen Militärbehörden so
viele anscheinend gesunde französische Kriegsgefangene nach
der Schweiz lwraiisgelassen sind , alle gut gekleidet und wohl
nevfleat . Sie werden hier allgemein wie Helden angesehen;
sicher haben sie wohl tapfer gcfochten , und in Deutschland hat
man vortrefflich ftir sie geborgt (well cared kor) . Nächstens
reifen wir nach Lausanne zurück, und da werden wir den
Unterschied in der Stimmung der französisch-gesinnten Kan-
tv»s wohl merken . Gier in der deutschen Schweiz atmet man
frei und wie in der Natur ; denn die Deutsch-Schweizer sind
deutsch gesinnt . Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott und
auf Hindenbnrg in diesem ungerechten (unsm-t ukkuir) Kriege,
den in Wirklichkeit die Engländer veranlaßten ." -

Opfer dcs Bergwerks . Aus Bückebnrg wird gemeldet;
Bei der Förderung einer Maschine verunglückte im Lieth-
Stollen des Bergamtes Obernkirch ein Maschinist tödlich. Ein
Obersteiger und mehrere Bergleute , die sich in die Grube
begaben , um Rcttungsarbeiten einzulerten . tvurden durch
Kohlenorhdgas betäubt . Die sofort angestellten Wiederbe-
lebungsversuche blieben bei dem Obersteiger und den drei
Bergleuten erfolglos.

Schwere Wcttcrschädc » in Italien . Mailänder Zeitun¬
gen berichten über große Verheerungen , die das Unwetter der
letzten Tage in den verschiedenen Provinzen angerichtet bat.
Savona und Umgebung seien durch einen schrecklichen Mol¬
kenbruch übcrschweinmt und alle Telegraphen -, Telephon - und
Zugverbindungcn unterbrochen worden . Der Genueser
Dampfer „Emma '" sei vor Bado Ligure zerschellt, die Be-
satzung gerettet . In Livorno stünden die Straßen einen
Meter unter Wasser , und ein Teil des Kaimldamms sei weg¬
gerissen. Auf Elba seien durch die Gewalt des Sturmes meh¬
rere Häuser abgedxckt, andere unter Wasser gesetzt und der
Dampsschiffsverke ^ mit Piombino unterbrochen worden.

£c Mldeuickat. KreiDchierm
Filiale Wiesbaden.

Mittwoch Sen 4. Oktober 1916, abends 9 Uhr,
inr Gewerkschaftshaus:

MitglieflersVerlammlung
Tages - Ordnung:

1. Bericht vo » » er ReichSkonferenz.
S. Diskirssio « .

Zahlreichen Brsnch der Genossen und Genossinnen erwartet 551501
ver vorftanö.

f0~  Mitgliedsbuch legitimiert , ohne dassclbc kein Zutritt.

Gewerkschaftshaus Wiesbaden
Wellritzstr, 49. (Zentralherberge) Wellritzstr.49.

Billige Speisen und Getränke.
ffif  Kegelbahn und angenehme Aulenthaltsrftume . 1
6Slt sich allen Freunden sowie auswärtigen Gewerkschaften und Vereinen

bei Ausflügen bestens empfohlen. 01030

einoflen ! Seachtetunsere t  tzMjk -MM
Inserenten ! | gesucht, Pfd.z VfgvW. Orui*n«tr. 2,x.

Auf Grund des § 3 der Bundcsratsverordnung über die Re¬
gelung dcs Fleischverbrauches vom 21. August 1916 (R . G. Bl.
S . 941) wird in Ergänzung dieser Verordnung folgendes ange-
orduct:

8 1.
Das System der festen scundschaft bleibt für die Abgabe von

Schlachtviehfleisch beibehalten . Zu diesem Zwecke ist jede durch den
Magistrat Wiesbaden ausgegebenc stieichsflcischkartc mit dem
Namen eines hiesigen Metzgers versehen.

8 2.
Die vom Magistrat Wiesbaden ausgegebenen Reichsfleisch-

karten , welche im ganzen Reiche gültig sind , berechtigen am hiesigen
Ort:

a ) zum Einkauf von frischem Schlachtviehfleisch , sowie von allen
von diesem Fleisch hergestelltcn Fleisch - und Wursiwaren nur
in demjenigen Geschäft , auf da8 sic lauten,

b ) zum Einkauf von auswärtigen Dauerwaren . Fleifchkonservcn
und von Wild und Hühnern in allen einschlägigen Geschäften,

c) zum Bezüge von Fleischgerichten in allen hiesigen Hotels,
Wirtschafte » , Kriegsküchen usw.

8 3.
Alle von auswärtige » Kommunalverbünden ausgestellten

Reichsfleischkartei ! gelten nur in den hiesigen Hotels . Wirtschaften
niw . mit Ausnahme der KriegStüchen . Soweit die Inhaber solcher
Karten Fleisch oder Flcischwaren . Wild oder Hühner in hiesigen
Geschäften kaufen wollen , müssen sic vorher ihre Karten gegen
WicSbadeucr Reichsfleischkarten bei unserem Lebensmittelver¬
teilungsamt . Friedrichstraßc 85 , Umtauschen . Vorbedingung sür den
Umtausch ist die Vorlage eines vom Heimatsort bczw. seitherigen
Wohnort ausgestellten Lebensmittelabmcldeschcines.

8 4.
Ter Magistrat bestimmt , welche Abschnitte der Jleischkarte in

jeder Woche zuin Einkauf von Schlachtviehfleisch in den hiesigen
Metzgereien gelten . Die in jeder Woche in Kraft tretenden Karten¬
abschnitte sind zu diesem Zwecke von 1—10 fortlaufend numeriert.

Zum Bezüge von Dauerwaren , Fleischkonserven , Wild und
Hühnern in den einschlägigen Geschäften und von zubereiteten
Fleischgerichten in de» hiesige » Hotels , Wirtschaften usw . berechtigen

stets alle jeweils gültigen Kartenabschnittc . Ein Lieferungsanspruch
besteht nur , soweit Ware vorhanden ist.

§ ä.
Tic Metzger dürfen frisches Schlachtviehfleisch , die Eingeweide

dcs Schlachtviehes , Rohfett , sowie alle aus diesem Fleisch herge-
stellten Fleisch - und Wursiwaren nur abgcbcn:

a) gegen Reichsflcischkarten . die ihren Namen tragen und zwar
nur gegen die für den Bezug von Schlachtviehfleisch jeweils
in Kraft gesetzten Kartenabschnitte,

h) gegen vom Magistrat ausgestellte Flcischbezngsjcheine.
8 6.

Die bei der Zubereitung von Fleischgerichten rn den hiesigen
Hotels , Wirtschaften usw . zu verwendende Fleischmenge wird ein¬
heitlich festgesetzt (gewogen in rohem Zustande cinschl. Knochen) wie
folgt:

а) für ein Gericht aus Schlachtviehfleisch . . . . 7a Gramm
d ) für ein Gericht aus Wildbret . 150 »
c) für 44 Huhn oder einen -jungcn Hahn . . . . 200
б) für ein belegtes Brot . 25

Hierfür ist folgende Anzahl von Fleischkartenabschnittcn cinzw
behalten:

zu a ) 3 Abschnitte,
zu b ) 3 Abschnitte,
zu o) 4 Abschnitte,
zu ck) 1 Abschnitt.

8 ^
Tic Wild - und Geflügelhäudler haben dem L-iadt . csteiictiamt

(Schlachthosst an jedem Freitag Stückzahl und Gewicht dcs bei ihnen
in der jeweils abgelaufenen Woche eingegangenen Wildbrets und
der Hühner (Haushühner ) mitzuteilen . Gleichzeitig habe » sie die
in der abgelaufenen Woche eingenomnienen Fleischkartenahschniiie
abzuliefcrn . ^

Die Verkäufer von Dauerwaren und Flcischkonservcn haben
die vereinnahmten Fleischmarken ebenfalls jeden Freitag l>ei dem
Stadt . Fleischamt (Schlachihof ) abzngelwn . Für den Verkehr mit
den Verkäufern von Schlachtviehfleisch erläßt das <oiädl . gleischamt
die erforderlichen Bestimmungen.

Selbstversorger müssen das im eigenen Haushalt verwendete
und das an andere Haushaltungen abgegebene Wildbret , sowie
Hühner (Hausbühncr ) nach Art . Gewicht und Empfänger in eine
Liste cintragen . Diese Listen sind am Ende jeder Woche abzu-
schlicßen und unverzüglich an das Stadt . Lebensmittclvertcilungs-
amt cinzureichest zwecks Anrechnung auf die verausgabten Fleisch¬
karten.

8 8.
Nm das Verderben von Fleischmengen . welche bei den Ver¬

käufern innerhalb der festgesetzten Verkaufsstunden nicht abgeholt
find , zu verhüten , kann der Magistrat von Fall zu Fall die erforder¬
lichen Anordnungen treffen.

8 3.
Wer den vorstehenden Anordnungen zuwiderhandelt , wird mit

Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000
Mark oder mit einer dieser Strafen bestratzt.

8 10.
Vorstehende Anordnungen treten mit dem 2 . Oktober 1916 in

Kraft . Gleichzeitig wird die Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauches in Wiesbaden vom 0. Juni d. Js . aufgehoben.

Wiesbaden,  den 27. September 1916.

331503 Der  M agistrat.

Kortoffeipreife.
Vom 1. Oktober ab gelten bis auf weiteres folgende

Höchstpreise für Kartoffeln:
Im Kleinverkanf beträgt der Preis sür das Pfund

5,5 Pfennig.
Beim Wiederverkanf beträgt der Preis für den Zentner

Mk . 4 .80 im Waggon ab Bahnhof und der Preis für den
Zentner fertig gesackt in Mengen von mehr als 10 Zentner
Mk. 4 .90 ab 'Bahnhof bezw . Kartoffellager.

Wiesbaden,  den 30 . September 1916.

wim Der Magistrat.
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